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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1991/92 von der juristi-
schen Fakultät der Universität Mannheim als Dissertation angenommen. Für 
die Drucklegung wurde sie nochmals aktualisiert und geringfügig geändert; 
der ursprüngliche Arbeitstitel lautete "Fachaufsicht und Selbsteintritt" . 
Schrifttum und Rechtsprechung sind berücksichtigt, soweit sie bis Ende Ja-
nuar 1992 verfügbar waren. 

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele beigetragen. Herr Prof. Dr. Wolf-
Rüdiger Schenke hat die Untersuchung angeregt und sie stets durch Kritik und 
Diskussion gefördert. Herr Prof. Dr. Henning v. Olshausen übernahm das 
Zweitgutachten. Andere haben mir durch Rat, Ermutigung und Förderung 
geholfen - meine Frau, meine Eltern und Geschwister, meine Mannheimer 
Kolleginnen und Kollegen, meine Freundinnen und Freunde. Ihnen allen sei 
an dieser Stelle gedankt. 

Mannheim, im Februar 1992 Ulrich Guttenberg 
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1. Teil 

Einleitung 

A. Einführung in den Untersuchungsgegenstand 

Auf den ersten Blick erscheint der Selbsteintritt der hierarchisch übergeord-
neten, weisungsbefugten Behörde, mit dem diese die Kompetenzen der beauf-
sichtigten Stelle an sich zieht und unmittelbar selbst ausübt, als ein längst er-
ledigtes und wenig lohnenswertes Thema. Die letzten ausführlichen Voten für 
eine unbeschränkte Selbsteintrittsbefugnis stammen aus den Jahren um 1970, 
eine ganz herrschende und heute wohl unangefochtene Ansicht vertritt ein 
deutliches "Nein, aber ... ". Nein zum ungeschriebenen Selbsteintrittsrecht, 
aber ausnahmsweise Zulassung in besonderen Situationen wie etwa Gefahr im 
Verzug. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung, daß die Argumente, 
die das "Nein" stützen sollen, eigentlich kein "aber" zulassen würden: Wenn 
etwa der Selbsteintritt gegen den Grundsatz von der Ausschließlichkeit der 
Zuständigkeitsordnung oder auch gegen das Recht auf eine Widerspruchsin-
stanz im Verwaltungsverfahren verstößt, warum kann er dann ausnahmsweise 
doch zugelassen werdeni? Die Unsicherheit über die Gründe, die den 
Selbsteintritt grundsätzlich verbieten, ihn aber ausnahmsweise doch rechtfer-
tigen, führt - beinahe naturgemäß - auch dazu, daß die konkreten Vorausset-
zungen eines ausnahmsweisen ungeschriebenen Selbsteintrittsrechts völlig he-
terogen definiert werden und letztlich nebulös bleiben. Ein bunter Strauß von 
möglichen Ausnahmesituationen wird hier präsentiert, was dazu verführt, das 
Selbsteintrittsrecht bei Bedarf aus der juristischen "Trickkiste" zu ziehen. So 
greifen etwa zwei jüngere Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshojs 
Mannheim2 auf ein ausnahmsweises Selbsteintrittsrecht der Landesregierung 
in Ressortkompetenzen der Minister zurück, nachdem die Zuständigkeit der 
Landesregierung für eine von ihr beschlossene Regelung der Arbeitszeit von 
Angestellten und Arbeitern im Landesdienst anders nicht herzuleiten war. Der 
Begründungsaufwand hierfür beschränkte sich angesichts der wenig klaren 
Vorgaben von Lehre und Rechtsprechung auf die Darlegung, daß eine beson-
dere, von Regelfällen abweichende Situation vorlag, in der ein Selbsteintritt 

1 Zu dieser Widerspruchlichkeit auch Herdegen, DV 1990, 183, 196 f. 

2 VGH Mannheim, VBIBW 1990, 337 ff.; 342 ff. 

2 Guttenberg 
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mehr oder weniger opportun erschien. Der Verdacht scheint jedenfalls nicht 
völlig haltlos, daß zumindest die Landesregierung den mit der Zuständig-
keitsverlagerung verbundenen Effekt begrüßte, nämlich die Ausschaltung der 
Mitbestimmungsrechte der nur bei den einzelnen Ministerien, nicht aber bei 
der Landesregierung selbst bestehenden Personalvertretung. 

Ein Defizit der bisherigen Stellungnahmen zum Gegenstand dieser Untersu-
chung ist aber auch, daß im Gegensatz zum - zweifellos die schwierigeren 
Rechtsprobleme aufwerfenden und damit auch bedeutenderen - ungeschriebe-
nen Selbsteintrittsrecht die Problematik geschriebener Selbsteintrittsrechte 
bisher kaum Beachtung gefunden hat. Aufgabe dieser Arbeit ist es deshalb 
auch, die Grenzen aufzuzeigen, die dem Normgeber gesetzt sind, wenn er 
derartige flexible Elemente in die Zuständigkeitsordnung aufnehmen will. 
Schließlich kann sie aber auch über die besondere Problematik des Selbstein-
tritts hinaus möglicherweise von Nutzen sein, indem sie Antworten auf einige 
grundsätzliche, auch sonst im Verwaltungsorganisationsrecht relevante Frage-
stellungen formuliert. Gerade eine Analyse der Situation der intern an Wei-
sungen der Fachaufsicht gebundenen, extern aber allein zur Aufgabenwahr-
nehmung berufenen Behörde scheint geeignet, Wesen und Funktion von Zu-
ständigkeit im Verwaltungsorganisationsrecht näher zu beleuchten. 

I. Begriffsbestimmungen 

Eine Arbeit über das im Hinblick auf begriffliche Klarheit bisher recht 
"unwegsame" Verwaltungsorganisationsrecht kommt nicht ohne einige Be-
griffsdefinitionen aus. So werden etwa im Hinblick auf Behördenzuständig-
keiten Begriffe wie "hierarchische", "instanzielle" , "funktionelle", "ressort-
mäßige" und "sachliche" Zuständigkeit verwendet. Dabei versteht sich, daß 
der reine Definitionsakt willkürlich ist, sich also den Kategorien von "richtig" 
oder "falsch" entzieht. Hier wurde als Ausgangspunkt die Begrifflichkeit der 
meisten zuständigkeitsordnenden Rechtsnormen benutzt, in denen mit 
"sachlich zuständiger Behörde" gewissermaßen punktgenau die mit der exter-
nen Ausführung einer inhaltlich bestimmten Aufgabe betraute Behörde be-
zeichnet wird, in Abgrenzung sowohl gegen andere Ebenen in der hierar-
chischen Verwaltungsorganisation wie auch gegen gleichgeordnete Behör-
den3. Es bezeichnet also der Begriff 

3 Vgl. etwa - besonders deutlich - § SO I, n BaWüLBO; ebenso im Hinblick auf gerichtliche 
Zuständigkeiten etwa die - nichtamtlichen - Überschriften zu §§ 46, 47 VwGO in der Gesetzes-
sammlung ·Sartorius·. 
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- hierarchische oder instanzielle Zuständigkeit die Verteilung der Aufgaben 
hinsichtlich derselben inhaltlichen Verwaltungsangelegenheit auf die ver-
schiedenen organisatorischen Ebenen, also insbesondere die Verteilung von 
Ausführungs- und Aufsichtsbefugnissen, 
- ressortmäßige Zuständigkeit die Verteilung verschiedener inhaltlicher An-
gelegenheiten auf verschiedene parallele InstanzeDZÜge, also etwa einmal 
"Innenministerium - Regierungspräsidium - untere Verwaltungsbehörde" , ein 
andermal "Innenministerium - Regierungspräsidium - Straßenbauamt", wobei 
der Begriff "ressortmäßig" nicht auf die Ressorts der einzelnen Minister, son-
dern auf das "Ressort" der jeweiligen untersten Behörde bezogen ist, 
- sachliche Zuständigkeit die sowohl ressortmäßig als auch instanzieIl zur ex-
ternen Aufgabenwahmehmung dem Bürger gegenüber zuständige (untere) Be-
hörde, wobei zur Verdeutlichung diese auch als sachlich (erst-)zuständig be-
zeichnet wird, 
- örtliche Zuständigkeit die Abgrenzung der Aufgaben benachbarter, für den 
gleichen Aufgabenkreis sachlich zuständiger Behörden, und 
- Geschäftsverteilung oder funktionelle Zuständigkeit die Verteilung der Auf-
gaben auf einzelne Referate und Referenten innerhalb einer Behörde. 

Ein Selbsteintritt ist dort gegeben, wo eine ressortmäßig und instanzieIl zur 
Aufsicht berufene und mit entsprechenden Weisungsbefugnissen ausgestattete 
Behörde oder Stelle die entsprechende Aufgabe auch extern dem Bürger ge-
genüber wahrnimmt, also in Überschreitung der instanziellen Aufgabenver-
teilung die Funktion der sachlich (erst-)zuständigen Behörde ausübt: In der 
Regel wird es sich hierbei um die Fachaufsichtsbehörde handeln, da dieser ein 
umfassendes Weisungsrecht sowohl betreffend Rechtmäßigkeits- wie auch be-
treffend Zweckmäßigkeitsfragen zusteht4• Dabei werden die Begriffe 
"hierarchisch übergeordnete", "übergeordnete" oder "instanzieIl übergeord-
nete" Behörde und Fachaufsichtsbehörde im folgenden synonym verwendet; 
sie bezeichnen also jeweils die mit voller fachlicher Weisungsbefugnis ausge-
stattete Aufsichtsbehörde. Es versteht sich, daß die Aufsichtsbehörde mit ei-
nem Selbsteintritt nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Befugnis 
(Ermächtigung)5 der nachgeordneten Behörde an sich zieht; da gesetzestech-
nisch aber die Ermächtigungen regelmäßig der "zuständigen" Behörde6 oder 
einem ganzen Behördenressort 7 - stillschweigend unter dem Vorbehalt, daß 
die zuständige Behörde tätig wird - erteilt wird, folgt im Falle eines rechtmä-

4 Vgl. dazu Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht D, S. 105. 

5 Zur Differenzierung zwischen Aufgaben- und Befugnisnonnen vgl. schon Wolff/Bachof, 
Verwaltungsrecht D, S. 15. 

6 Besonders deutlich etwa §§ 17,20,24 f. BImSehG. 

7 Etwa §§ 3,20 ff. BawüPoiG. 
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